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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.11 .

1 2.

1 3.

Zu 11:
Der Anregung zur Aufnahme eines Hinweises zur Klarstellung von artenschutz-
rechtlichen Verboten wird entsprochen.

Zu 12:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Bei der Anwendung der baurechtlichen Eingriffsregelung muss berücksichtigt wer‐
den, dass der größte Teil des Plangeltungsbereiches bauplanungsrechtlicher In‐
nenbereich ist. Dies bedeutet, dass gemäß § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB Baurechte
nach § 34 BauGB bestehen, so dass kein Ausgleichserfordernis im Sinne der na‐
turschutzrechtlichen Eingriffsregelung besteht. Die Vermeidung erheblicher Beein‐
trächtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs‐ und Funktionsfähigkeit
des Naturhaushaltes gemäß den in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB bezei‐
chneten Bestandteilen sind jedoch in der Abwägung zu berücksichtigen (§ 1a
Abs.3 Satz 1 BauGB).
Eine Bewertung der Belange des Arten‐ und Biotopschutzes (Tier, Pflanzen und
biologische Vielfalt) unter Einbezug artenschutzrelevanten Vermeidungs‐ und CEF
‐Maßnahmen erfolgte ausführlich in der Bestandserhebung von Biotoptypen, Vege‐
tation und Fauna (REGIOPLAN 2013) in der naturschutzfachliche Ausgleich‐
konzeption 1. Stufe (Regioplan, 2015) sowie in der konkreten Maßnahmenpla‐
nung zu den Maßnahmenflächen M3 und M4 (Regioplan, 2017). Dazu führt der
Gutachter aus, dass „Die Biotope des Untersuchungsgebietes überwiegend von
menschlichen Eingriffen und Standortveränderungen geprägt sind. So sind auch
die wertvolleren Bestände auf alten brachliegenden Schotterflächen zu finden.
Reste ehemaliger Wiesen sind überall durch frühere Bautätigkeit, Befahrung und
Fehlnutzung beeinträchtigt. Die größeren Baumbestände, auch die spontan ange‐
siedelten, sind durch Störungen und fehlende Entwicklung aus Nachbarbeständen
weitgehend artenarm und wenig naturnah, ausgenommen ein eichenreicher Be‐
stand im Nordosten. Auch die Gebüschgesellschaften werden aufgrund des vor‐
herrschenden Siedlungseinflusses bzw. ihrer Nähe zu Verkehrstrassen und damit
eingeschränkter ökologischer Funktion in ihrer Wertigkeit abgestuft. Störungsbe‐

1 4.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.11 .

1 2.

1 3.

noch zu 12:
dingte Abwertungen werden bei Grünland, Therophytenfluren und Wärme lieben‐
den Hochstauden nicht vorgenommen, da diese auf den mageren und flachgrün‐
digen Standorten vergleichsweise artenreich ausgebildet sind und die typischen
Kleinlebewesen von Störungen weniger betroffen sind.“
Der Schwerpunkt dieser Ausgleichskonzeption lagen im Aufzeigen erhaltens‐
werter Biotopstrukturen, Stadt‐ und Landschaftsprägender Grünstrukturen und Ein‐
zelbäume, naturschutz‐ und artenschutzfachlicher Entwicklungspotenziale sowie
einer Vernetzung bedeutsamer Strukturen untereinander. Die Empfehlungen wur‐
den alle bis auf eine Ausnahme (zentrale Gehölzachse nördlich der Planstraße A
Stolzenmorgen) übernommen und festgesetzt.
Das hier genannte fehlende Defizit von 530.000 WP resultiert aus der Anwen‐
dung des Biotopwertverfahrens der hessischen Kompensationsverordnung und
dient im Zuge der Bauleitplanung lediglich der Plausibilitätsüberprüfung. So wird
deutlich daraufhin gewiesen, dass es sich bei den naturschutz‐ und arten‐
schutzfachlichen Aufwertungspotenzialen nur um grobe Schätzungen handelt.
Ungeachtet des errechneten Defizits wird von einer ausgewogen Behandlung der
Belange des Arten‐ und Biotopschutzes unter Berücksichtigung der vorhandenen
Vorbelastungen und mit dem Ziel der Realisierung einer städtebaulich optimierten
Nachverdichtung ausgegangen. Es wird nochmals darauf verwiesen, dass das
Plangebiet größtenteils dem unbeplanten Innenbereich zugeordnet wird und
daher für die dortigen Eingriffe keine Kompensation erforderlich ist.
Zu 13:
Der Anregung zur Aufnahme eines Hinweises zur Maßnahmenplanung der
Flächen M3 und M4 wird entsprochen.
Der Text des Gutachtens zur Maßnahmenplanung der Flächen M3 und M4
(Regioplan, 2017 wird ergänzt und zusätzlich in den Vertrag zur Durchführung
der Maßnahmen aufgenommen.
Zu 14:
Der Anregung zur Aufnahme eines Hinweises zur Ergänzung der Mauersegler-
brutstätte wird entsprochen.

1 4.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.1 5.

Zu 15:
Den Anregungen zur Aufnahme von Ergänzungen und Klarstellungen zum Arten-
schutzrechtlichen Fachbeitrag werden entsprochen.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.

1 6.
Zu 16:
Der Anregung zur Aufnahme einer Festsetzung zum Erhalt der Baumgruppen wird
nicht entsprochen.
Zugunsten eines optimierten Straßenausbaus sowie einer flexiblen und wirtschaft‐
lich optimierten baulichen Nachverdichtung des Mischgebietes wurde auf den
Erhalt der Baumgruppe verzichtet.
Die Baumgruppe wurde aufgrund der Nutzung durch die Hessische Erstauf‐
nahmeeinrichtung (HEAE) schon erheblich ausgelichtet. Ein Ortstermin mit der
Unteren Naturschutzbehörde auf dem Gelände der HEAE führte zur der
Erkenntnis, dass der Erhalt des Restbaumbestandes bis zur Aufgabe der HEAE
vertraglich mit dem Eigentümer geregelt werden soll. Im Zuge der Nachnutzung
des Mischgebietes soll dann über den Erhalt neu entschieden werden.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.1 7.

Zu 17:
Der Anregung zur Aufnahme des Kapitels „Lufthygiene“ im Umweltbericht wird
entsprochen.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.

Zu 18:
Der Anregung zur Aufnahme einer Festsetzung zur Gestaltung der Stellplätze als
offenporig und begrünbar außerhalb der Flächen, die von Bebauung freizuhalten
sind (Lüftungskorridore), wird nicht entsprochen.
Die Gestaltung der Stellplätze kleinerer und häufig frequentierter Stellplatz‐
anlagen mit wasserdurchlässigen Pflaster gewährleistet noch eine ansprechende
Gestaltung und Barrierefreiheit, die städtebaulich höher zu werten ist, als die
offenporige und begrünbare Gestaltung z.B. im Form von Rasenwaben. Die
Begrünung der Stellplatzanlagen mit der Vorgabe pro 6 Stellplätze einen Baum
zu pflanzen wird als klimatisch wirksamer eingeschätzt.

1 8.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.1 9.

20.

Zu 19:
Der Anregung zur Aufnahme einer Festsetzung zur Reduzierung der Anrechen-
barkeit von Tiefgaragenbegrünungen auf den begrünbaren Grundstückanteil wird
entsprochen.
Die Anrechenbarkeit wird komplett gestrichen. Der Nachweis eines Mindestbe‐
grünungsanteils von 20 % pro Grundstück ist städtebaulich unabdingbar und
erscheint zumutbar.

Zu 20:
Der Anregung zur Klarstellung des Hinweises zu § 3 Abs. 2 der städtischen
Abwassersatzung wird entsprochen.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.

‐
... ‐

Zu1:
Der Anregung zur Aufnahme einer Festsetzung zum Erhalt des Gehölzstreifens
entlang der Planstraße A Stolzenmorgen sowie der Gehölzgruppe innerhalb des
Gewerbegebietes GE4 wird nicht entsprochen.

Zugunsten einer flexiblen und wirtschaftlich optimierten baulichen Nachver‐
dichtung des Gewerbegebietes wurde auf den Erhalt der Baumgruppe verzichtet.

Der Gehölzstreifen wurde nach der Fällung von abgängigen Fichten und Birken
im Winter 2014/15 so stark aufgelockert, dass nach gutachterlicher Betrachtung
die verbliebenen Bäume nicht mehr standsicher waren und aufgrund ihrer
Wuchsform nicht dauerhaft erhalten werden konnten. Der Eingriff durch den
Ausbau der Haupterschließungsachse mit einer Breite von 18,20 m ist unver‐
meidlich, da eine Verlegen der Straße nach Süden aufgrund des erhaltenswerten
Gebäudebestandes nicht möglich ist. Durch einen Anpflanzstreifen mit einer Tiefe
von 10 m und einer dichten versetzten Baumreihe soll Ersatz geschaffen werden.

1 .
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.

Zu 1:
Der Anregung zur Änderung der Radwegeführung nach Rödgen wird nicht
entsprochen.
Die noch im Bebauungsplan‐Vorentwurf festgesetzte Radwegeplanung in Fortfüh‐
rung eines Radfahrstreifen als Bestandteil der öffentlichen Straße Stolzenmorgen
bis zum nordöstlichen Ende des Geltungsbereiches wird mit der Rücknahme der
Festsetzung der öffentlichen Straßenverkehrsfläche zugunsten eines Geh‐ und
Fahrrechtes nicht mehr möglich sein. Die Anbindung des Radweges im Nordosten
an den Burgwiesenweg ist jedoch auch aus naturschutzfachlicher Sicht nicht
unbedenklich, da mit der Herstellung eines 3 m breiten asphaltierten Weges auch
negative Auswirkungen auf die festgesetzte Maßnahmenfläche M3 zu erwarten
sind. Neben der Flächeninanspruchnahme wurde insbesondere die Trennwirkung
auch in Bezug auf die Frequentierung durch Radfahrer zu dem angrenzenden
Gelände des Bundesforstes gutachterlich kritisiert.
Für die jetzige Planung wurde eine Bestandserfassung und ‐bewertung von Flora
und Fauna in 2017 in Auftrag gegeben. Nach einer ersten gutachterlichen
Einschätzung in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt
Gießen sollte der Radweg nicht direkt entlang der Bahnlinie geführt werden,
sondern auf einer städtischen Wegeparzelle, die an das FFH‐Gebiet „Wieseckaue
und Josserolleraue“ direkt angrenzt.
Die exakte Trassenführung, die Ausgestaltung der Tragschicht (Asphalt oder
wassergebunden) sowie eventuelle Schutzmaßnahmen sind im Zuge der
Genehmigungsplanung mit den zuständigen Behörden und der Deutschen Bahn
AG abzustimmen. Zusätzlich wird eine FFH‐ Verträglichkeitsprüfung sowie eine
Eingriffs‐/Ausgleichsplanung erforderlich. Eine durchgängige Beleuchtung des
Radweges ist nicht angedacht.
Die Radwegeplanung außerhalb des Plangeltungsbereiches unterliegt einem
eigenständigen Genehmigungsverfahren. Mit der Rechtskraft des Bebauungs‐
planes wird lediglich das Baurecht für die Radwegeverbindung zur Straße
„Stolzenmorgen“ geschaffen und von den Stadtverordneten beschlossen. Die

1 .

2.

3.

4.

5.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.

1 .

2.

3.

noch zu 1:
Erstellung der Gesamtplanung sowie die Herstellung des Radweges werden über
einen Erschließungsvertrag zwischen Stadt Gießen und dem Erschließungsträger
(Fa. Revikon) gesichert.
Die Notzufahrt zugunsten der Feuerwehr und Rettungsdienste ist aus Gründen der
Eingriffsminimierung als Schotterweg herzustellen und über ein Tor gesichert. Eine
Rad‐ und Fußwegeverbindung über die private Gewerbefläche ist nicht mehr
vorgesehen.

Zu 2:
Der Anregung zur Streichung zweier Maßnahmenflächen zugunsten der
Reaktivierung der Bahngleise wird nicht entsprochen.
Die Maßnahmenfläche M5 (im Bebauungsplan als Maßnahme M5 festgesetzt)
sowie die Maßnahmenfläche M7 (im Bebauungsplan als Maßnahmenfläche M3
festgesetzt) sind wesentliche Bestandteile der Ausgleichskonzeption und wurden in
den Bebauungsplan übernommen. Die Maßnahmen stehen der Reaktivierung der
Gleisanlagen nicht entgegen. Dies ist über die Festsetzung der Fläche für Bahnan‐
lagen entlang der östlichen Geltungsbereichsgrenze (mit der Festsetzung ist nicht
die bestehende Bahntrasse der Vogelsbergbahn gemeint, sie betrifft ein still‐
gelegtes Gleis daneben) sowie über der Reaktivierung der im Norden außerhalb
des Geltungsbereiches liegenden Bahngleise möglich. Die Reaktivierung verur‐
sacht keine erheblichen Auswirkungen auf die Maßnahmenfläche M3 sowie auf
die Maßnahme M5.

Zu 3:
Der Anregung zur Anpassung der Maßnahmennummerierung wird nicht ent-
sprochen.
Die unterschiedliche Bezeichnung wird beibehalten. Eine Klarstellung mit welcher
Bezeichnung die Maßnahmen in den Bebauungsplan übernommen wurden, ist
dem Umweltbericht zu entnehmen.

4.

5.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.

4.

5.

Zu 4:
Der Anregung wird nicht entsprochen. Der Depot-Standort ist auf der Ebene der
Bauleitplanung als verträglich nachgewiesen worden. Eine Alternativenprüfung ist
daher nicht erforderlich.
Der Bebauungsplan GI 03/03 „Steubenkaserne“, rechtskräftige seit dem
25.01.1995 sowie seine 1. Änderung, rechtskräftig seit dem 22.12.2012, setzt
keinen städtebaulichen Schwerpunkt in der Ansiedlung großräumiger Versor‐
gungsanlagen der SWG. Dies passt nicht zum Gebietscharakter, der hauptsäch‐
lich durch eine kleinteilige Mischung wissenschaftlich‐technologisch hoch
spezialisierter Unternehmen geprägt ist. In den Gewerbegebietsflächen der Steu‐
benkaserne sind lediglich untergeordnete Anlagen zur Nutzung solarer Strah‐
lungsenergie in, an oder auf Dach‐ und Außenwandflächen oder Kraft‐Wärme‐
Kopplungsanlage innerhalb von Gebäuden zulässig. Grundstücke in der erforder‐
lichen Größenordnung sind zudem nicht mehr verfügbar.

Zu 5:
Der Anregung wird teilweise entsprochen.
Das Stadtplanungsamt der Stadt Gießen hat ein „unabhängiges und neutrales
Büro“ zur Erstellung eines weiteren Geruchsimmissionsgutachtens beauftragt.
Neben der Absicherung der Ergebnisse des ersten Gutachtens (GICON, 2016),
erfolgt eine Ausbreitungsberechnung der Gesamtbelastung auf der SWG‐Versor‐
gungsfläche für Erneuerbare Energien unter Berücksichtigung aller sonstigen
Geruchsquellen in der Umgebung sowie ausreichend verbleibender Spielräume
für das auf dem AAFES‐Areal geplante Industriegebiet, auch in Bezug auf die
benachbarte Kaltluftabflussbahn.
Laut Aussage des Büros uppenkamp und partner GmBH/Leichlingen vom
17.11.2017 kann unter den zugrunde gelegten Emissionsansätzen der Verträg‐
lichkeitsnachweis für eine Anlagenkonstellation mit

‐ dervorhandenenHolzhackschnitzel‐Feuerungsanlage (HolzklasseA I+AII),
‐ der geplanten Bioabfallfermentierungsanlage
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.

5.

noch zu 5:
‐ des geplanten Biobrennstoff‐Hofes
‐ der geplanten Holzfeuerungsanlage (Holzklasse AI‐AIII)

gegenüber allen schutzwürdigen Nutzungen in der Umgebung geführt werden.
Für die Bioabfallfermentierungsanlage gilt dies bei der untersuchten Variante mit
Berücksichtigung eines abgedeckten Biofilters, dessen Abluft über einen Kamin mit
der Mindesthöhe von 20 m abgeleitet wird.

Für weitere geruchsrelevante Anlagen oder Komponenten wurde im Rahmen der
Begutachtung keine Verträglichkeit nachgewiesen. Beispielhaft wird hier eine
Zerkleinerung von Holzmaterialien (Schreddern) auf offenen Flächen bzw. außer‐
halb vollständig geschlossener Hallen erwähnt.

Das Fachgutachten wird als Bestandteil der Verfahrensakte nach Rechtskraft des
Bebauungsplanes im Stadtplanungsamt zur allgemeinen Einsicht bereitgehalten.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.6.

7. Zu 6:
Der Anregung zur Aufnahme einer Festsetzung zur Anbringung von Nisthilfen für
Vögel und Fledermäuse wird teilweise entsprochen.
Die Festsetzung zur Anbringung von Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse ist zu
unbestimmt, da diese nicht vorausschauend in Ihrer benötigten Anzahl festgelegt
werden können. Im Plangeltungsbereich haben mittlerweile zahlreiche Gebäude‐
sanierungen und –abrisse stattgefunden. In Abhängigkeit der Vorkommnisse
artenschutzrechtlich relevanter Arten wurden in Abstimmung mit der Unteren
Naturschutzbehörde die erforderliche Anzahl von Brutkammern, Nistkästen und
Fledermauskästen festgelegt. Ein Artenschutzhaus mit insgesamt 24 Mauersegler
Brutkammern wurde in der Freifläche östlich der Lilienthalstraße errichtet.
Zusätzlich enthält das Artenschutzhaus noch 9 Kästen für Höhlenbrüter und 3
Fledermauskästen. Das Artenschutzhaus ist als Festsetzung aufgenommen.
Die Festlegung weiterer eventuelle erforderlicher Nisthilfen, Brutkammern oder
Fledermauskästen ist im Rahmen einzelner Bauvorhaben konkret zu ermitteln und
festzulegen.

Zu 7:
Die Einschätzung und Anregung werden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen
jedoch nicht den Geltungsbereich des Bebauungsplanes.
Es wird auch nicht von einer wesentlichen Verkehrszunahme auf der K22 ausge‐
gangen, da der Zielverkehr zum Gewerbestandort "Am alten Flughafen"
weitgehend in Richtung Ringanschlussstelle "Ursulum" oder Innenstadt abge‐
wickelt wird.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.

1 . Zu 1:
Die Anregung zur Berücksichtigung geeigneter Sport- und Spielflächen für Kinder
und Jugendliche im Zuge der Nutzung durch die Hessische Erstaufnahmeein-
richtung wird zur Kenntnis genommen, betrifft aber nicht die Ebene der Bauleit-
planung.
Im Übrigen sind entsprechende Anlagen innerhalb der im Bebauungsplan
festgesetzten Baugebiete grundsätzlich zulässig. Auf Ebene der Bauleitplanung
besteht daher kein weiterer Handlungsbedarf.



vom: 29.03.2017Stellungnahme von: Bauordnungsamt
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.

1 .

2.

Zu 1:
Die Anregungen und Hinweise zu den planungsrechtlichen Festsetzungen werden
durch redaktionelle Änderung und Klarstellung berücksichtigt.
Der Begriff der Geländeoberkante als unterer Bezugspunkt für die Höhener‐
mittlung von Nebenanlagen stellt bewusst nicht auf die natürliche Gelände‐
oberfläche ab, sondern bezieht sich auf die tatsächliche Höhe des Geländes in
den entsprechenden Teilbereichen des Plangebietes, die von einer Bebauung im
Übrigen freizuhalten sind.
Bei der im Mischgebiet Nr. 5 und Gewerbegebiet Nr. 8 gemäß § 9 Abs. 1 Nr.
20 BauGB überlagernd festgesetzten Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft mit der Bezeichnung M5 handelt
es sich nicht um eine eigenständige Fläche, sodass grundsätzlich alle in den
Baugebieten zulässigen Nutzungen auch in diesem Bereich zulässig sind. Die an‐
gesprochene Zulässigkeit von Stellplätzen wird räumlich jedoch mittelbar in den
Bereichen eingeschränkt, wo eine die Errichtung von Stellplätzen mit den
naturschutzfachlichen Zielsetzungen der Maßnahmenfestsetzung kollidiert. Dies
betrifft den Bereich der Bahnschienen sowie die Bereiche innerhalb denen die
Sand‐Schotter‐haufen als Habitat für die Zauneidechse angelegt werden.
Die gewählte Begrifflichkeit der begrünungsfähigen Befestigungssysteme wird im
Umweltbericht konkretisiert.
Die im Entwurf des Bebauungsplanes bislang enthaltene Festsetzung 2.1 zur
Anrechnung von begrünten Tiefgaragendächern bei der Ermittlung der zulässigen
Grundfläche wird gestrichen, sodass auch die vorgebrachte Doppelung entfällt.
Zu 2:
Die Anregungen und Hinweise zu den bauordnungsrechtlichen Festsetzungen
werden teilweise berücksichtigt.
Der Anregung wurde durch Festsetzung der Anzahl der Pylone entsprochen. Der
Begriff der Geländeoberkante als unterer Bezugspunkt für die Höhenermittlung
von Werbepylonen bezieht sich auf die tatsächliche Höhe des Geländes.



vom: 28.03.2017Stellungnahme von: MWB
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.

1 .

Zu 1:
Die Anregungen und Hinweise zur Entwässerung wurde durch eine entsprechende
bauordnungsrechtliche Festsetzung zur Lage der Einfriedungen gefolgt.
An der Festsetzung von mit Geh‐, Fahr‐ und Leitungsrechten zugunsten der Ver‐
und Entsorgungsträger zu belastende Flächen zur Sicherung der Erschließung in
den angesprochenen Teilbereichen des Plangebietes wird daher festgehalten. In
den jeweiligen Kaufverträgen sind zudem Regelungen enthalten, die eine
Freihaltung der erforderlichen Flächen von baulichen Anlagen, Einfriedungen und
Bäumen privatrechtlich gewährleisten, sodass von der Aufnahme weitergehender
zeichnerischer oder textlicher Festsetzungen abgesehen werden kann.
Zu 2:
Der Hinweis zur Bestandssituation des Rückhaltebeckens wird zur Kenntnis
genommen.
Das innerhalb der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft mit der Bezeichnung M3
befindliche Regenrückhaltebecken ist bereits Bestand und wird insofern von der
Festsetzung mit der Vorgabe zur naturnahen Gestaltung insofern nicht berührt.
Eine naturnahe Umgestaltung berücksichtigt auch die technischen
Notwendigkeiten.
Zu 3:
Der Anregung wird durch eine entsprechende bauordnungsrechtliche Festsetzung
sowie in der Begründung gefolgt.
In die Begründung zum Bebauungsplan wird ein entsprechender Hinweis
aufgenommen, dass auf den mit Geh‐, Fahr‐ und Leitungsrechten zugunsten der
Ver‐ und Entsorgungsträger zu belastenden Flächen keine Bäume gepflanzt
werden dürfen. In den jeweiligen Kaufverträgen sind zudem Regelungen
enthalten, die eine Freihaltung der erforderlichen Flächen von baulichen Anlagen,
Einfriedungen und Bäumen privatrechtlich gewährleisten, sodass von der
Aufnahme weitergehender zeichnerischer oder textlicher Festsetzungen
abgesehen werden kann.

2.

3.



vom: 28.03.2017Stellungnahme von: MWB
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.

4. Zu 4:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Planänderung durch ggf.
erforderliche weitere Rückhalteanlagen erfolgt nicht.
Die vorabgestimmte Gesamt‐Entwässerungskonzeption für das ehemalige Depot‐
gelände inklusive des ab 2018 zur Entwicklung anstehende AAFES‐Areals lässt
weitere Rückhalteanlagen nur im AAFES‐Bereich bzw. in dieser Randlage zur
Wieseckaue hin erwarten. Sollte jedoch die Erforderlichkeit einer weiteren
Rückhaltung auch im Geltungsbereich "Am alten Flughafen I" begründet werden,
müssen aufgrund von entgegenstehender Planfestsetzungen sowie der weitgehend
fertig gestellten inneren Erschließung grundstücks‐ und vorhabenbezogene
Einzellösungen angestrebt werden.



vom: 24.02.2016Stellungnahme von: Tiefbauamt / MWB
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.

1 .

2.

Zu 1:
Die Anregungen und Hinweise zur Straßenplanung wurden im Entwurf der
Straßenplanung berücksichtigt, die dem Entwurf des Bebauungsplanes zugrunde
liegt. Die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung wurden im Entwurf des Bebau-
ungsplanes ebenfalls berücksichtigt.

Zu 2:
Die grundsätzliche Zustimmung zur Erschließung wird zur Kenntnis genommen.



vom: 24.02.2016Stellungnahme von: Tiefbauamt / MWB
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.

3.
Zu 3:
Die Anregungen und Hinweise zur Entwässerung wurden in der Entwässerungs-
planung und soweit auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung relevant auch
zum Entwurf des Bebauungsplanes in der Planung berücksichtigt.
Das bestehende Trennsystem mit der separaten Entwässerung von Schmutz‐ und
Regenwasser im Plangebiet wird beibehalten. Im Zuge der weiteren Planung
sollen jedoch die bisher vorhandenen Entwässerungsanlagen geordnet zur Aus‐
führung kommen, indem die Leitungen in die geplanten öffentlichen Straßenver‐
kehrsflächen verlegt werden. Das Verlegen von Leitungen auf Privatgelände soll
möglichst vermieden werden, in Ausnahmefällen werden hierfür jedoch entsprech‐
ende Leitungsrechte durch Festsetzung in den Bebauungsplan aufgenommen. Im
Zuge der Entwässerungsplanung wird geprüft, welche Leitungen, die bereits in
Bereich von geplanten öffentlichen Flächen liegen, weiterhin bestehen bleiben
können. Das im Plangebiet anfallende Schmutzwasser soll wie bisher am Überga‐
bepunkt nordöstlich des Oberlachwegs an das Leitungsnetz der Mittelhessischen
Wasserbetriebe (MWB) angeschlossen werden. Da das Entwässerungsnetz im
Oberlachweg topographisch höher liegt, wird das Schmutzwasser hier weiterhin
gepumpt werden müssen. Eine weitere Anschlussmöglichkeit an das Mischwasser‐
system der MWB besteht im Bereich des Mischgebietes südlich des Krebsbaches
im Südwesten des Plangebietes. Die Schmutzwasserentwässerung im Norden des
Plangebietes (Gewerbegebiet Nr. 9) muss aufgrund der topographischen Lage
jedoch weiterhin an den Mischwassersammler in Richtung Rödgen angeschlossen
werden.
Die Entwässerung des Gesamtbereiches soll grundsätzlich so konzipiert werden,
dass auf ein Regenwasserpumpwerk zukünftig verzichtet werden kann und das
Niederschlagswasser im Freispiegelgefälle der Oberlache zugeführt wird. Eine
entsprechende Konzeption sieht hierfür vor, dass künftig mehr Abflussfläche als
bisher dem vorhandenen Graben‐ und Muldensystem in Richtung Norden
zugeleitet werden soll. Hierzu müssen jedoch verschiedene Flächen aufgefüllt
werden und zusätzliche Entwässerungsleitungen hergestellt werden, um die



vom: 24.02.2016Stellungnahme von: Tiefbauamt / MWB

72

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.

3.
Noch zu 3:
teilweise Umkehr der Abflussrichtung zu realisieren. Einen weiteren Baustein stellt
die Verwertung, Drosselung und eventuelle Versickerung von anfallendem Nieder‐
schlagswasser auf den neuen Erschließungsflächen dar, die in Richtung des Pump‐
werkes geleitet werden. Zur dezentralen Drosselung der Abflüsse soll im west‐
lichen Bereich der im Bebauungsplan festgesetzten Fläche für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft mit der
Bezeichnung M2 ein Regenrückhaltebecken sorgen. In Abstimmung mit MWB
wurde vereinbart, dass aus verschiedenen Zonen des Gebiets zur gedrosselten
Ableitung des anfallenden Niederschlagwassers dezentrale Regenrückhalte‐
anlagen auf den zukünftigen Grundstücken errichtet werden.



vom: 24.02.2016Stellungnahme von: Tiefbauamt / MWB

73

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.

4. Zu 4:
Die Anregungen und Hinweise zum Wasserbau werden im Zuge der
Ausführungsplanung zur naturnahen Gestaltung des Krebsbaches sowie der
Parkanlage nördlich der Rödgener Straße berücksichtigt.
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf, da die im
Bebauungsplan bereits enthaltenen zeichnerischen und textlichen Festsetzungen
den vorgebrachten Anregungen nicht entgegenstehen.



vom: 28.03.2017Stellungnahme von: Hessen Mobil, Dillenburg
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.

1 . Zu 1:
Die Hinweise zur äußeren Erschließung entsprechen dem vorgesehenem Verkehrs-
konzept und werden zur Kenntnis genommen.
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungs‐
bedarf.



vom: 28.03.2017Stellungnahme von: Hessen Mobil, Dillenburg

75

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.

2.
Zu 2:
Die Hinweise und Anregungen zur Leistungsfähigkeit des Straßennetzes werden
zur Kenntnis genommen und soweit die Festsetzungen und den räumlichen
Geltungsbereich betreffend, umgesetzt.
Die Straßenverkehrsflächen im Bereich der jeweiligen Knotenpunkte, die ent‐
sprechend baulich umgestaltet werden sollen, sind bereits hinreichend dimen‐
sioniert, um basierend auf den Ergebnissen des zum Entwurf des Bebauungs‐
planes erstellten Verkehrsgutachtens im Zuge der konkreten Ausführungsplanung
und Umsetzung der Straßenplanung die Leistungsfähigkeit des Straßennetzes zu
gewährleisten.
Da die Planstraße B im Geltungsbereich "Am alten Flughafen I" nur teilweise fest‐
gesetzt und nicht an die B49/Rudolf‐Diesel‐Straße angebunden werden kann,
wird die angeregte Einschränkung ihrer Verkehrsfunktion (nur für Fuß‐/ Radver‐
kehr zwischen Am Stolzenmorgen und B49/stadteinwärts sowie zum Ausrücken
der Feuerwehr in Richtung stadteinwärts) mit in der Folge reduziertem Querschnitt
durch Überplanung und Ergänzung der Verkehrsfläche im Zuge der AFEES‐
Bebauungsplanung angepasst.
Der Magistrat begrüßt die Bereitschaft von Hessen Mobil zur Finanzierung der
erforderlichen Knoten‐Ausbaumaßnahmen A+B an der Anschlussstelle "Ursulum".



vom: 28.03.2017Stellungnahme von: Hessen Mobil, Dillenburg
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.

3.

4.
4.1 .

4.2.

4.3.

5.

Zu 3:
Der Hinweis und die Anregung werden zur Kenntnis genommen.
Die Schaffung des Baurechtes für bauliche Maßnahmen im Bereich der A 485
und der B 49 erfolgt im Zuge der Aufstellung eines weiteren Teilbebauungsplanes
für den Bereich der AAFES‐Flächen.

Zu 4.1:
Die Hinweise zur Berücksichtigung der Belange des öffentlichen Personen-
nahverkehrs werden zur Kenntnis genommen.
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungs‐
bedarf.

Zu 4.2:
Die Hinweise zu den geplanten Fuß- und Radwegen werden zur Kenntnis
genommen.
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungs‐
bedarf.

Zu 4.3:
Die Hinweise zur Möglichkeit von Gleisanschlüssen werden zur Kenntnis
genommen.
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungs‐
bedarf.

Zu 5:
Die Hinweise und Anregungen zur Verkehrssicherheit werden zur Kenntnis ge-
nommen und zur weitergehenden Berücksichtigung in die Begründung zum
Bebauungsplan aufgenommen.



vom: 28.03.2017Stellungnahme von: Hessen Mobil, Dillenburg
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.

6.

7.

Zu 6.:
Die Hinweise zu eigenen Straßenplanungen und zum Immissionsschutz werden
zur Kenntnis genommen.

Zu 7:
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen. In der
Planzeichnung werden die Straßenbezeichnungen ergänzt und der Beginn der
straßenrechtlichen Ortsdurchfahrt wird nachrichtlich dargestellt.
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer
Handlungsbedarf.

Zu 8:
Die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden Planung wird zur Kenntnis
genommen.

Zu 9:
Der Anregung wird nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens entsprochen.

8.

9.



vom: 22.03.2017Stellungnahme von: Stadtwerke Gießen AG ‐Nahverkehr‐
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.



vom: 22.03.2017Stellungnahme von: Stadtwerke Gießen AG ‐Nahverkehr‐
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.

1 .

2.

3.

Zu 1:
Der Anregung die Ausfahrt zum Knotenpunkt G für den Busverkehr in Richtung
Osten vorzusehen, wird gefolgt. Am Knoten D wird es jedoch aufgrund der
Anforderungen von Hessen Mobil zu Einschränkungen kommen, die auch die
Buslinienführung betreffen können und abschließend erst im AAFES-
Bebauungsplanverfahren geklärt werden.
Im Bebauungsplan sind die ausreichend dimensionierten Verkehrsflächen festge‐
setzt. Eine Berücksichtigung der Ausfahrt für den Busverkehr erfolgt in der
nachfolgenden Ausführungsplanung bzw. wird durch entsprechende (Markier‐
ungs‐ und Anpassungsmaßnahmen) zum Zeitpunkt erfolgen, wenn die tatsächliche
Streckenführung feststeht.

Zu 2.
Die Anregung an den genannten Knotenpunkten bei bestehenden und
vorgesehenen Lichtsignalanlagen eine Busbeschleunigung einzurichten wird nach
Möglichkeit im Rahmen der Ausbaumaßnahme berücksichtigt. Die Anregung
betrifft nicht den Regelungsinhalt des Bebauungsplans, sondern die nachfolgende
Ausführungsplanung.
Wie zu Punkt 1 ausgeführt entfällt aller Vorraussicht nach die Lichtsignalanlage
am Knoten D. Bei den Knoten A+B sind besondere Anforderungen einer Ringan‐
schlussstelle zu berücksichtigen.

Zu 3.
Die Anregungen zur Vorbehaltung weiterer oder alternativer Standorte für
Bushaltestellen werden bei der Optimierungsplanung für die künftige Busan-
bindung des Plangebietes berücksichtigt. Die SWG-Nahverkehrs-Services werden
hierzu eingebunden.
Bei der Einrichtung weiterer oder alternativer Haltestellen muss grundsätzlich
berücksichtigt werden, dass die interne Gebietserschließung bereits weitgehend
endausgebaut wurde. Dennoch sind auch nachträgliche Änderungen möglich.



vom: 22.03.2017Stellungnahme von: Stadtwerke Gießen AG ‐Nahverkehr‐
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.

4. Zu 4:
Die Anregung einer Anbindung der Planstraße F an die Planstraße D wird bei der
Bebauungsplanung für das AAFES-Gelände berücksichtigt.
Die Planstraße F befindet sich nicht im Plangeltungsbereich des Bebauungsplans.



vom: 22.03.2017Stellungnahme von: Stadtwerke Gießen AG ‐Nahverkehr‐
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.



vom: 22.03.2017Stellungnahme von: Stadtwerke Gießen AG ‐Nahverkehr‐
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.
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hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.



vom: 22.03.2017Stellungnahme von: Stadtwerke Gießen AG ‐Nahverkehr‐
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.



vom: 24.03.2017Stellungnahme von: Deutsche Telekom
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.



vom: 24.03.2017Stellungnahme von: Deutsche Telekom
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hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.

Zu 1:
Die Hinweise auf die Telekominterne Zuständigkeit und das Vorhandensein von
Telekommunikationslinien im Plangebiet werden zur Kenntnis genommen.
Da für das Plangebiet umfangreiche Erschließungsmaßnahmen erforderlich sind,
um ein Misch‐ und Gewerbegebiet in dieser Dimension entsprechend zu
erschließen, sind neue Straßen‐ und Straßenführungen zwingend erforderlich, die
in ihrem Verlauf nicht immer auf vorhandene Telekommunikationslinien angepasst
werden können. Die Hinweise werden dem Investor aber zur Kenntnis und Ab‐
stimmung weitergeleitet. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht darüber hinaus
kein weiterer Handlungsbedarf.

Zu 2:
Die Bitte nach einem Bauzeitenplan des Vorhabenträgers betrifft nicht die Ebene
der Bebauungsplanung.
Die Bitte wird aber dem Erschließungsträger zur Kenntnis weitergeleitet.

1 .

2.



vom: 24.03.2017Stellungnahme von: Deutsche Telekom
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.

3.

4.

5.

Zu 3:
Der Anregung zur Festsetzung von Trassen für die Unterbringung der
Telekommunikationslinien der Telekom wird wegen fehlender Rechtsgrundlage
nicht gefolgt.
Aus planungsrechtlicher Sicht ist es nicht möglich eine solche Festsetzung zu
treffen, da im Bebauungsplan lediglich die Verkehrsflächen festgesetzt werden
können. Die Detailabstimmungen zu Leitungslagen aller Medien erfolgt im
Rahmen der Erschließungsplanung im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplanes.

Eine derartige Festsetzung würde darüber hinaus einen begünstigenden Eingriff in
den freien Marktwettbewerb zwischen privaten Unternehmen bedeuten, der
rechtlich unzulässig ist.

Zu 4:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Das Merkblatt ist unabhängig von der Bebauungsplanung in der nachfolgenden
Erschließungsplanung und deren Ausführung zu berücksichtigen. Der Hinweis
wird dem Erschließungsträger zur Berücksichtigung in der Erschließungsplanung
und Ausführung der Tiefbauarbeiten zur Kenntnis gegeben.

Zu 5:
Der Hinweis auf die rechtzeitige und schriftliche Anzeige der Erschließungs-
arbeiten wird zur Kenntnis genommen.
Der Hinweis betrifft nicht die Ebene der Bebauungsplanung, wird aber dem
Erschließungsträger zur Kenntnis weitergeleitet.



vom: 18.02.2016Stellungnahme von: Stadtwerke Gießen AG
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.

1 .

Zu 1:
Den Anregungen wurde zum Entwurf des Bebauungsplanes wie folgt entsprochen:
Im Plangebiet befinden sich an zwei Standorten Versorgungsanlagen der
Stadtwerke Gießen AG, auf denen jeweils ein Heizwerk im Bestand betrieben
werden. Das im Westen betriebene Gasheizwerk verfügt über eine
Spitzenleistung von 25 MW (thermische Leistungsaufnahme). Im nördlichen
Plangebiet wird ein weiteres Heizwerk mit Biomasse und deutlich geringerer
Leistung von rd. 4 MW betrieben. Derzeit befindet sich ein Genehmigungsantrag
zum Betrieb eines zweiten Gas‐Blockheizkraftwerkes im Bereich der westlichen
Versorgungsfläche in Bearbeitung. Darüber hinaus ist im Bereich des bestehenden
Holzheizkraftwerkes gegenwärtig eine Machbarkeitsstudie für eine Bioabfall‐
fermentierungsanlage in Bearbeitung. Die Machbarkeitsstudie umfasst einen
Standort für diese Anlage sowie einen potentiellen Standort für eine weitere
Holzfeuerungsanlage (Holzklasse AI ‐ AIII). Zudem soll in dem Bereich ein
Biobrennstoffhof angesiedelt werden. Die bestehenden Gebäude sollen als
Lagerhallen genutzt werden. Bei der Bioabfallfermentierungsanlage ist der
Verrottungsprozess, der zu wesentlichen Geruchsbeeinträchtigungen führen kann,
nicht an diesem Standort vorgesehen. Im Zuge der Planungen soll langfristig
innerhalb eines redundanten Systems eine Gesamtleistung von 25 MW ermöglicht
und die bisherige Spitzenleistung aus dem Gasheizwerk ersetzt werden. Die
thermische Gesamtleistung steigt insofern nicht an, wobei der Anteil an
regenerativ bzw. regional erzeugter Wärme (und Strom) schrittweise steigen soll.
Das Gasheizwerk soll in diesem System als Reservekapazität dienen.
Zur Ermittlung der Auswirkungen der Emission von Gerüchen wurde im Zusam‐
menhang mit der am nordöstlichen Standort angedachten Bioabfallfermen‐
tierungsanlage bereits zum Entwurf des Bebauungsplanes ein entsprechendes
Fachgutachten erarbeitet. Im Ergebnis dieses Gutachtens, das nach der Entwurfs‐
offenlegung nochmals geprüft und durch ein weiteres Gutachten ergänzt wurde,
kann die geplante Nutzung diesbezüglich verträglich umgesetzt werden, sodass
etwa die Festsetzung eines Sonstigen Sondergebietes mit weitergehenden Fest‐



vom: 18.02.2016Stellungnahme von: Stadtwerke Gießen AG
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.

noch zu 1:
setzungen zur zulässigen Nutzung bzw. alternativ eines Industriegebietes oder
einer Emissionskontingentierung vorliegend nicht erforderlich ist. Im Bebauungs‐
plan werden daher im Bereich der beiden bestehenden Standorte weiterhin
jeweils Flächen für Versorgungsanlagen festgesetzt, die einerseits den vor‐
handenen Bestand sichern und zugleich auf der nordöstlichen Fläche die
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die geplante Bioabfallfermentierungs‐
anlage schaffen. Die Flächen für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung
„Kraft‐Wärme‐Kopplung“ dienen der Unterbringung baulicher Anlagen, Betriebe
und Nebenanlagen zur Erzeugung, Verteilung, Umwandlung, Speicherung und
Stabilisierung der örtlichen Versorgung mit Wärme und Strom. Die Flächen für
Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung „Erneuerbare Energien“ dienen
der Unterbringung baulicher Anlagen, Betriebe und Nebenanlagen zur Erzeu‐
gung von Energie, insbesondere aus regionalen Bioabfallstoffen und Biomasse,
sowie deren Verteilung, Umwandlung und Speicherung. Im Ergebnis der im
November 2017 vorgelegten und durch Aufnahme in die Verfahrensakte jeder‐
zeit im Stadtplanungsamt einsehbaren Begutachtung „Geruchsimmissions‐
Prognose Nr. 04 0894 17 R“ wird unter den zugrunde gelegten
Emissionsansätzen festgestellt, dass für eine Anlagenkonstellation mit:

‐ der vorhandenen Holzhackschnitzel‐Feuerungsanlage (Holzklassen: A I+II),
‐ der geplanten Bioabfallfermentierungsanlage,
‐ des geplanten Biobrennstoff‐Hofes und
‐ der geplanten Holzfeuerungsanlage (Holzklassen: AI‐AIII)

eine Verträglichkeit gegenüber allen schutzwürdigen Nutzungen in der Um‐
gebung nachgewiesen worden. Für die Bioabfallfermentierungsanlage gilt dies
bei der untersuchten Variante mit Berücksichtigung eines abgedeckten Biofilters,
dessen Abluft über einen Kamin mit der Mindesthöhe von 20 m abgeleitet wird.
Für weitere geruchsrelevante Anlagen oder Komponenten wurde im Rahmen der
Be‐gutachtung keine Verträglichkeit nachgewiesen. Beispielhaft wird hier eine
Zerkleinerung von Holzmaterialien (Schreddern) auf offenen Flächen bzw.

1 .
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 " Am alten Flughafen I" Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB vorgebracht wurden.

noch zu 1:
außerhalb vollständig geschlossener Hallen erwähnt. Somit muss bei seitens der
SWG geplanten Änderungen, Erweiterungen oder Ergänzungen der
Anlagenkonstellation im konkreten Einzelfall geprüft werden, ob das
planungsrechtliche Baurecht hierfür noch begründet ist oder ein
Planänderungsverfahren erforderlich wird.

1 .




